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Landesgruppe Nord

A n n e k a t r i n  M o r d h o r s t /S a b i n e  R i eme r / A n n o  S t o c k em

1 Zur Historie – ein bisschen mehr Geschichte!
Gegründet wurde die Landesgruppe Nord am 14. März 2007 in Rostock.

Die Mitglieder der Landesgruppe Nord der DGWF (Deutsche Gesellschaft für wis-
senschaftliche Weiterbildung und Fernstudium) kommen aus den norddeutschen
Bundesländern Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Hamburg und
Schleswig-Holstein. 2016 umfasst die Landesgruppe 34 Hochschulen: In Bremen be-
teiligen sich vier, in Hamburg sieben, in Mecklenburg-Vorpommern vier, in Nieder-
sachsen 16 und in Schleswig-Holstein drei Hochschulen an der Arbeit der Landes-
gruppe Nord.

Die Servicestelle Offene Hochschule Niedersachsen als Mitglied bildet eine Schnitt-
stelle zur „Offenen Hochschule“. Die Arbeit der Servicestelle gGmbH zielt darauf,
Potenziale wissenschaftlicher (Weiter-)Bildung für Berufstätige zugänglich zu ma-
chen. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf berufstätigen Studien- und Weiterbil-
dungsinteressierten mit und ohne Abitur. Die Servicestelle ist eine Gesellschaft des
Landes Niedersachsen. Sie kooperiert seit 2012 mit vielen relevanten Akteuren und
Akteurinnen, die die Öffnung der Hochschulen mitgestalten.

Die Landesgruppe Nord ist aus der „Konferenz Universitärer Zentralstellen (KUZ)“
entstanden. Die KUZ gründete sich Ende der 1960er Jahre als informeller Zusam-
menschluss der Hochschulen in Niedersachsen, die „universitäre Seminarkurse“ zu
ihrem Arbeitsgegenstand hatten. Die Seminarkurse waren eine erste Form der wis-
senschaftlichen Weiterbildung für Hochschulen in der skandinavischen und auch
der britischen Tradition. Mit der Ausweitung des Tätigkeitsprofils über die universi-
tären Seminarkurse hinaus und der Ausweitung der Träger der wissenschaftlichen
Weiterbildung in die Fachhochschulen hinein vergrößerte sich das Themenfeld und
es erweiterte sich die Teilnahme. Mit der Wiedervereinigung der beiden deutschen
Staaten kamen weitere Impulse und Anregungen hinzu, insbesondere in der Fern-
lehre und dem Fernstudium sowie in der Praxisrelevanz hochschulischer Angebote.

Aus der frühen KUZ kamen wesentliche Impulse auch zur Gründung des Arbeits-
kreises Universitäre Erwachsenenbildung (AUE), der sich schließlich in die DGWF
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wandelte. Die KUZ beschloss auf ihrer Herbstsitzung in Hannover im Jahre 2006
die Organisationsform zu ändern und zu einer Landesgruppe der DGWF mit Ge-
schäftsordnung zu werden. Damit konnte sich dieser Zusammenschluss nun auch
formell an der Willensbildung der DGWF beteiligen.

2 Die Zielsetzung der Landesgruppe Nord
Die Zielsetzung der Landesgruppe gemäß der Geschäftsordnung ist die Förderung
von Studium, Lehre, Forschung und Qualitätssicherung auf dem Gebiet der wissen-
schaftlichen Weiterbildung.

Die Geschäftsordnung sieht vor, dass die Mitglieder der Landesgruppe insbesondere
folgende Ziele in den Vordergrund stellen:
• eine Plattform zu bilden für die Diskussion aller theoretischen und praktischen

Dimensionen der Weiterbildung an Hochschulen,
• das allgemeine Verständnis für die Hochschulweiterbildung zu fördern,
• eine Infrastruktur aufzubauen, zu pflegen und weiterzuentwickeln für die insti-

tutionsübergreifende Entwicklung, Verbreitung und Qualifizierung von Ange-
boten der wissenschaftlichen Weiterbildung,

• Forschung und Entwicklung zur Weiterbildung an Hochschulen zu initiieren
und zu fördern und sich an entsprechenden Projekten zu beteiligen,

• die Weiterbildung an den Hochschulen Deutschlands auf europäischer und in-
ternationaler Ebene gemeinsam zu vertreten und an entsprechenden Projekten
teilzunehmen.

Wesentliche Formate sind die wechselseitige Beratung und die Durchführung von
Tagungen an den Mitgliedshochschulen. Regelmäßig einmal im Frühjahr treffen
sich die Mitglieder der Landesgruppe Nord an einer Hochschule zu einer eintägigen
Landesgruppensitzung, um dort aktuelle Themen zu diskutieren, sich zu vernetzen
und Erfahrungen auszutauschen.

3 Themenschwerpunkte in der Landesgruppe Nord
Seit Bestehen der Landesgruppe stehen immer wieder primär Fragen der Finanzie-
rung der wissenschaftlichen Weiterbildung in Hochschulen, insbesondere Tren-
nungsrechnung sowie steuerrechtliche Fragen, Fragen der Organisation und der
praktischen Umsetzung im Vordergrund. Die Themen Organisationsmodelle, Zu-
kunft von wissenschaftlicher Weiterbildung, rechtliche Rahmenbedingungen und
Personalausstattung werfen regelmäßig neue oder auch bekannte Fragen auf. Darü-
ber hinaus werden zu ausgewählten Themenschwerpunkten Experten/-innen für
Impulsreferate eingeladen. z. B. Offene Hochschule, Marketing, Kooperation und
Vernetzung, Nutzung und Rechte von Social Media, Wissenschafts-Zeitvertragsge-
setz, Trennungsrechnung.
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Die Mitglieder der Landesgruppe haben auf dem Treffen im Frühjahr 2016 beschlos-
sen, im Jahre 2017 folgende Themen vorrangig zu bearbeiten:
1. Weiterbildungs-Strategien in den Weiterbildungseinrichtungen der Hochschu-

len
2. Wie kann die Qualität in der Didaktik der Lehrenden in der wissenschaftlichen

Weiterbildung gesichert werden?

4 Herausforderungen in den jeweiligen Bundesländern
Verlässliche und stabile Strukturen für die Weiterbildungseinrichtungen stehen als
Herausforderung an erster Stelle. Diese Verbindlichkeiten der Rahmenbedingungen
wissenschaftlicher Weiterbildung an Hochschulen zeigen sich in Organisationsfor-
men, Finanzierung, struktureller Verortung sowie in den personellen Ressourcen.
Die existenzielle Unsicherheit vieler Einrichtungen und die Abhängigkeit von Dritt-
mitteln macht planbare Arbeit dort nur in limitierten Zeiträumen möglich; z. B.
wenn Fördermittel fließen.

Auffallend ist weiterhin, dass mehrere Einrichtungen, z. B. Kiel, Bremen, Flensburg
und Rostock, neben der wissenschaftlichen Weiterbildung auch noch die hochschul-
didaktischen Fortbildungen anbieten. Die Hochschule Bremen und die Universität
Kiel sind zusätzlich noch verantwortlich für Karriereseminare und Seminare zur Ge-
staltung der Übergänge von der Universität in die Arbeitswelt.

5 Gesetzgebung zur wissenschaftlichen Weiterbildung
Die heterogene Auslegung der Gesetzgebung in der „Verwaltungs“-Praxis der Hoch-
schulen wirkt sich zum Teil sehr problematisch auf die erfolgreiche Organisation
von wissenschaftlicher Weiterbildung aus. Als Beispiele sollen hier nur das Wissen-
schaftszeitvertragsgesetz oder die Trennungsrechnung genannt werden. Zur Vollkos-
ten- und Trennungsrechnung wird die Kultusministerkonferenz Ende 2016/Anfang
2017 eine Empfehlung vorlegen.

Zu finden sind die Gesetzgebungen zur Organisation der wissenschaftlichen Weiter-
bildung an Hochschulen für Bremen im Bremischen HSG; § 58–60, für Hamburg
im Hamburgischen Hochschulgesetz (HmbHG), § 57, für Mecklenburg-Vorpom-
mern im Gesetz über die Hochschulen des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Lan-
deshochschulgesetz – LHG M-V): § 31 und für Schleswig-Holstein im HSG Schles-
wig-Holstein § 58; 59. In Niedersachsen sieht das Gesetz keine Vorgaben für die
Organisation der wissenschaftlichen Weiterbildung vor.
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6 Good Practice
Konstruktiv für die langfristig erfolgreiche Entwicklung von wissenschaftlicher Wei-
terbildung an Hochschulen sind verbindliche Aussagen von Ministerien oder ande-
ren übergeordneten Stellen, wissenschaftliche Weiterbildung als feste Größe an Uni-
versitäten und Hochschulen zu betrachten. Im regelmäßigen Dialog mit diesen
übergeordneten Einrichtungen gibt es hier auch die Möglichkeit zur Kommunika-
tion über problematische und hinderliche Paragrafen in der Gesetzgebung.

Sehr positiv hat sich die in der Landesgruppe übliche Vorgehensweise erwiesen, bei
Fragen alle Mitglieder der Landesgruppe online anzusprechen. Die Resonanz ist
sehr hoch und konstruktiv. Zukünftig sollen auch wiederkehrende Fragen über ein
Wiki auf den Internetseiten der Landesgruppe Nord kommuniziert werden.

7 Perspektiven und Pläne der Landesgruppe
Zu den bereits genannten Schwerpunktthemen für die nahe Zukunft hatte sich die
Landesgruppe Nord bereits 2013 über wichtige Zukunftsthemen und bildungspoliti-
sche Ziele verständigt:
1. Die Rahmenbedingungen (personell, organisatorisch, rechtlich und politisch)

müssen geklärt und stabilisiert werden.
2. Das Selbstverständnis der Weiterbildung muss „Wirklichkeit“ werden.
3. Die wissenschaftliche Weiterbildung entwickelt sich weiter, und damit muss

auch der Fokus auf die Zielgruppen, die Lehr-/Lernformate und die Lehrenden
verändert und an die Bedürfnisse beständig angepasst werden.

Wichtig ist auch, den Transfer der Ergebnisse der Projekte der „offenen Hochschule“
dauerhaft sicherzustellen.
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